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Im Handelsabkommen zwischen den EFTA-

Ländern (Schweiz, Norwegen, Lichtenstein, 

Island) und Indonesien verwenden die Ver-

tragsparteien den PPM-Ansatz, was Pionier-

charakter hatte. Ein Ansatz mit Zukunft?

Es gibt momentan viele Überlegungen für mög-

liche Anwendungen von PPMs. Die EU z.B. hat 

eine neue Regulierung für entwaldungsfreie 

Lieferketten entworfen, die damit arbeitet. Der 

Ansatz ist vielversprechend, die schwierigen 

Fragen liegen aber oft in den Details. Über die 

Umsetzung des Indonesienabkommens liesse 

sich z.B. diskutieren. Wichtig erscheint mir das 

Versprechen des Bundesrates einer Ex-Post-

Evaluation innert fünf Jahren. 

Welche Schwachstellen sehen Sie im Han-

delsabkommen mit Indonesien? 

Grundsätzlich sollten mit Handelsregeln Syste-

me unterstützt werden, die als Ganzes nach-

haltig sind. Ob sich dazu der Verweis auf ein-

zelne Labels eignet, ist zu diskutieren. Zudem 

kritisieren Ökonomen, dass die gewährten Zoll-

differenzen zu gering sind, um wirklich positive 

Prozesse anzustossen. 

Wie lassen sich PPMs mit dem aktuellen 

WTO-Recht vereinbaren?

Die Länder des globalen Südens waren lange 

Zeit gegen diesen Ansatz. Sie nahmen PPMs 

als ein protektionistisches Instrument wahr, 

das den Marktzugang zu den reichen Ländern 

erschwert. Das muss aber nicht zwingend der 

Fall sein, denn der Effekt hängt stark von der 

Umsetzung ab. Wenn die nachhaltig produ-

zierten Produkte dieser Länder über dieses 

Instrument besseren Marktabsatz finden, kann 

das auch für diese Länder interessant sein. 

Grundsätzlich steht im GATT, dass gleichwer-

tige Produkte gleichbehandelt werden sollten. 

Nun stellt sich aber die Frage, was gleichwertig 

bedeutet. Sind Produkte, die nach unterschied-

lichen Standards produziert worden sind, in 

den Augen der Konsumierenden noch gleich-

artig? Auch der Ausnahmekatalog erlaubt eine 

Differenzierung von äusserlich gleichen Pro-

dukten unter bestimmten Umständen. Wichtig 

ist aber die Ausgestaltung. PPMs sind weniger 

angreifbar, wenn sie Handelsflüsse von nach-

haltig produzierten Produkten fördern; heikler 

wird es, wenn sie jene von nicht nachhaltigen 

Produkten zu unterbinden suchen. Gleichzei-

tig müssen die von den ausländischen Produ-

zenten geforderten Standards auch im Inland 

angewendet werden, um den Grundsatz der 

Nichtdiskriminierung zu erfüllen. 

Welche Rolle kann die WTO in der Förde-

rung der Nachhaltigkeit übernehmen? 

Aktuell beobachtet man einen Paradigmen-

wechsel von Freihandel hin zu nachhaltigem 

Handel. Im Ausnahmekatalog des GATT-Ab-

kommens ist bereits festgehalten, dass zum 

Schutz von Umwelt- und Menschenrechts-

standards Handelsregeln ausgesetzt werden 

dürfen. Die Grundregeln reflektieren diesen 

Paradigmenwechsel aber noch zu wenig, ob-

wohl es sehr wichtig wäre, solche non-tra-

de-concerns in allen Handelsbereichen zu 

fördern. Die Frage ist noch offen, ob die WTO 

die Kraft hat, ihre Regulierungsagenda in diese 

Richtung weiterzuentwickeln. Einen Anstoss 

geben können z.B. plurilaterale Abkommen, 

wie das «Agreement on climate change trade 

and sustainability ACCTS», das die Schweiz 

und andere Staaten mit vorbildlichem Einsatz 

vorantreiben. Ein solches Vorgehen wäre auch 

im Landwirtschaftsbereich denkbar, würde 

aber bedingen, dass das Ernährungssystem als 

Ganzes betrachtet und alle damit zusammen-

hängenden Handelsregeln auf «Nachhaltigkeit» 

ausgerichtet würden. Das führt uns zur aktuel-

len Debatte über die Transformation der Ernäh-

rungssysteme und der Frage, was genau unter 

nachhaltiger Landwirtschaft verstanden wird. 

Ganz grundsätzlich braucht es neue Ideen, wie 

Handel differenzierter reguliert werden kann. 

Wir versuchen in einem neuen Projekt gemein-

sam mit einem internationalen Konsortium das 

WTO Agrarabkommen neu und ausgewogener 

zu formulieren und damit den Reformprozess 

der WTO zu inspirieren.

Zur Person: 

Frau Dr. iur. Elisabeth Bürgi Bonanomi, Rechtsanwältin, co-leitet den 

Bereich «Nachhaltigkeits-Gouvernanz» am Centre for Development and 

Environment der Universität Bern.

Forschungsprojekt: Nationales Forschungsprogramm «Diversifizierte 

Ernährungssysteme dank nachhaltiger Handelsbeziehungen, Synthese 

eines hypothetischen Bundesgesetzes über nachhaltigen Agrarhandel». 
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Elisabeth Bürgi Bonanomi
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